
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/10/24 5Ob709/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1978

Norm

ABGB §449

ABGB §469

Rechtssatz

In der Regel deckt das Pfandrecht nicht nur die Hauptforderung, sondern auch ihre Nebengebühren. mangels

gänzlicher Tilgung der Schuld samt Nebengebühren hat der Schuldner keinen Anspruch auf Rückstellung einer

allfälligen Pfandsache.

Entscheidungstexte

5 Ob 709/78
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